
 
 

 

 

Wahlmodule BASA 7.1 / 7.2 

Folgende Informationen zu den Wahlmodulen BASA7.1 und BASA7.2 sind für 
die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen relevant. 

Um Beachtung wird gebeten. 

• Das Modulhandbuch BASA nennt keinerlei inhaltliche Einschränkungen für die 
beiden Wahlmodule.  

• Sie können also Module aus dem gesamten universitären Angebot wählen. 
Gute Chancen bieten z.B. die Fachgebiete Theologie, Pädagogik, Philosophie 
oder Sprachwissenschaften.  

• Offen stehen Ihnen auch die Angebote der Virtuellen Hochschule. (Achtung: 
Module, die mit einer "beliebig wiederholbaren Onlineprüfung" abschließen 
werden nicht anerkannt!)  

• Unbedingt beachten: Es besteht kein Anspruch darauf, in Modulen geprüft zu 
werden, die zulassungsbeschränkten Studiengängen (z.B. Psychologie) 
zugehörig sind, die Teilnahme an Veranstaltungen ohne Leistungsnachweis 
kann jedoch möglich sein. Lehrveranstaltungen, die Sie besuchen, aber ohne 
Prüfungsleistung abschließen, werden nicht angerechnet.  

• Prüfen Sie immer, ob es für Module Zulassungsvoraussetzungen gibt, im 
Zweifelsfall können Sie direkt beim Dozenten anfragen, ob eine Teilnahme 
möglich ist. 

• Wenn Sie Veranstaltungen für eines der Wahlmodule belegen möchten, haben 
Sie keinen Anspruch darauf, dass in bereits belegten Lehrveranstaltungen 
weitere Plätze freigeschalten werden. 

• Sie können kein BASA Modul wiederholen, in welchem Sie bereits eine Prüfung 
abgelegt haben! (Bei den Modulen BASA6.4.1 - BASA6.4.4 können Sie 
zusätzliche Module belegen und diese den Wahlmodulen zuordnen lassen) 

• Die Module müssen mit einer Prüfung (Leistungsnachweis) abschließen. Dies 
und weitere Vorgaben zu Lehr-/Lernformen, Umfang von ECTS-Punkten usw. 
entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch. 

• Für die Module BASA7.1 und BASA7.2 muss kein Anrechnungsantrag 
eingereicht werden. Es genügt, wenn Sie dem Prüfungsamt per Mail mitteilen, 
welche – erfolgreich abgeschlossenen – Module den beiden Wahlmodulen 
zugeordnet werden sollen. 

• Es besteht die Möglichkeit ein 10 ECTS-Modul auf die beiden 5 ECTS-Module 
anrechnen zu lassen. 
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